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1 EINLEITUNG 

1.1 Inhalt der Leitlinien 

Nach Grenzwertüberschreitungen bei PM10, NO2 und Benzo(a)pyren wurden in 
einigen Bundesländern Programme nach § 9a Immissionsschutzgesetz-Luft  
(IG-L) veröffentlicht und Maßnahmenverordnungen nach § 10 IG-L erlassen. In 
den Programmen werden auch die Sanierungsgebiete (§ 2 Abs. 8 IG-L) festge-
legt, in denen die entsprechenden Maßnahmen gelten, wobei in der jeweiligen 
Maßnahmenverordnung festzulegen ist, in welchem Teil des Sanierungsgebiets 
die jeweilige Maßnahme gilt (örtlicher Geltungsbereich). 

Programme sind alle drei Jahre zu evaluieren und gegebenenfalls zu überarbei-
ten. Das IG-L enthält aber keine expliziten Vorgaben in Bezug auf bestehende 
Maßnahmen, wenn die maßgeblichen Grenzwerte eingehalten werden. 

Durch den Rückgang der Belastung in den letzten Jahren ist die Frage aufge-
taucht, wie vorzugehen ist, falls Maßnahmen aufgehoben oder geändert werden. 
Damit in Zusammenhang steht die Frage, welche Voraussetzungen für die Auf-
hebung oder Änderung von Maßnahmen vorliegen müssen. Das betrifft insbe-
sondere die Frage der Analyse der zukünftigen Immissionsentwicklung, damit die 
Einhaltung der maßgeblichen Grenzwerte bei Aufhebung oder Änderung von 
Maßnahmen auch weiterhin gewährleistet ist. Ziel ist eine konsistente und fach-
lich fundierte Vorgangsweise.  

Mit diesen Leitlinien werden Kriterien vorgeschlagen, wie im Rahmen der Vorga-
ben des IG-L bei der Aufhebung oder Änderung von Maßnahmen vorgegangen 
werden kann, um einen bundesweit einheitlichen Vollzug zu gewährleisten. 

Dazu werden in Kapitel 2 die rechtlichen Grundlagen vorgestellt. Die Leitlinien 
sowie die Kriterien sind in Kapitel 3 dargestellt. Im Anhang finden sich die aktu-
ellen Sanierungsgebiete und Maßnahmenverordnungen in Österreich. 

 

 

1.2 Ausgangssituation 

In Österreich sind in allen Bundesländern Programme und Maßnahmenverord-
nungen gemäß IG-L in Kraft, die im Anhang und im Literaturverzeichnis im Detail 
angeführt sind. Diese Verordnungen und Programme betreffen v. a. die Schad-
stoffe PM10 und/oder NO2. Der aktuelle Stand der Sanierungsgebiete ist auch auf 
dem Web-Gis-Portal1 des Umweltbundesamtes zu finden. Mit Aktualisierungen 
der Programme und Novellen der Maßnahmenverordnungen wurden Maßnah-
men insbesondere in Hinblick auf das jeweilige Sanierungsgebiet auch in der 
Vergangenheit in einzelnen Bundesländern angepasst, zum Beispiel aufgrund 
einer geänderten Belastungssituation oder detaillierterer Erkenntnisse zu den 
Beiträgen verschiedener Quellen.  

                                                      
1 https://secure.umweltbundesamt.at/webgis-portal/luft/Sanierungsgebiete.xhtml  

https://secure.umweltbundesamt.at/webgis-portal/luft/Sanierungsgebiete.xhtml
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Die Belastungssituation des Vorjahres ist in den Jahresberichten der Luftgüte-
messungen dargestellt, die von den zuständigen Landeshauptleuten veröffent-
licht werden. Das Umweltbundesamt erstellt darüber hinaus einen österreichwei-
ten Bericht zur Luftqualität in Österreich2, der auch eine Trendanalyse enthält.  

 

 

1.3 Zielsetzung 

Mit diesen Leitlinien sollen Kriterien dargelegt werden, mit denen die Auswirkun-
gen einer möglichen Änderung oder Aufhebung von Maßnahmen in Österreich 
vorab geprüft und die Ergebnisse der Prüfung dokumentiert werden können.  

 

 

1.4 Anwendungsbereich 

Diese Leitlinien sind anwendbar bei geplanten Änderungen oder Aufhebungen 
von Maßnahmen nach IG-L. Das betrifft einerseits Programme mit den festgeleg-
ten Maßnahmen und andererseits Maßnahmenverordnungen gemäß dem 4. Ab-
schnitt des IG-L, mit denen bestimmte Maßnahmen angeordnet wurden. Der ak-
tuelle Stand der Maßnahmenverordnungen für PM10 und NO2 (Oktober 2020) ist 
im Anhang angeführt.  

 

 

1.5 Adressaten 

Diese Leitlinien dienen als Hilfestellung für die Landeshauptleute und die Bun-
desministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Tech-
nologie (BMK)3 bei der Vorbereitung der Änderung oder Aufhebung von beste-
henden Maßnahmen nach IG-L. 

 

                                                      
2 http://www.umweltbundesamt.at/luft-jahresberichte/  
3 Bei Blei in PM10 und Benzol ist gemäß § 1 Abs. 2 der Verordnung über das Messkonzept zum 

Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L-MKV 2012) das gesamte Bundesgebiet Untersuchungsgebiet. 

http://www.umweltbundesamt.at/luft-jahresberichte/
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2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

2.1 EU-Luftqualitätsrichtlinie 

Auf europäischer Ebene ist die Messung und Beurteilung der wichtigsten Luft-
schadstoffe in der Außenluft durch die „Richtlinie über Luftqualität und saubere 
Luft für Europa“ (Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EG) geregelt. Die Luftqualitäts-
richtlinie hat u. a. „die Vermeidung, Verhütung oder Verringerung schädlicher 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt insgesamt“ zum 
Ziel, sowie „die Erhaltung der Luftqualität dort, wo sie gut ist, und Verbesserung 
der Luftqualität, wo das nicht der Fall ist“.  

Dazu legt die Luftqualitätsrichtlinie u. a. für die Luftschadstoffe NO2 und PM10 
Grenzwerte fest, die ab einem gewissen Zeitpunkt eingehalten werden müssen 
und danach nicht mehr überschritten werden dürfen. Im Fall von NO2 und PM10 
waren dies die Jahre 2010 und 2005 beziehungsweise im Falle einer Fristerstre-
ckung gemäß Artikel 22 der Luftqualitätsrichtlinie die Jahre 2015 beziehungs-
weise 2011.  

Im Falle einer Überschreitung ist mit Hilfe von Luftqualitätsplänen gemäß Arti-
kel 23 der Luftqualitätsrichtlinie mit geeigneten Maßnahmen der Zeitraum der 
Überschreitung so kurz wie möglich zu halten. Es muss daher sichergestellt sein, 
dass es durch die Aufhebung oder Änderung von Maßnahmen zu keiner (zukünf-
tigen) Grenzwertüberschreitung kommt. 

Festlegungen zur Aufhebung oder Änderung von Maßnahmen beziehungsweise 
Luftqualitätsplänen finden sich nicht in der Luftqualitätsrichtlinie. 

 

 

2.2 Immissionsschutzgesetz-Luft 

Mit dem IG-L wurde die Luftqualitätsrichtlinie in nationales Recht umgesetzt. Ne-
ben Luftqualitätsplänen, die im IG-L Programm genannt werden, sieht das IG-L 
insbesondere Maßnahmenverordnungen gemäß dem 4. Abschnitt als mögliches 
Instrument zur Anordnung von Maßnahmen im Fall von Grenzwertüberschreitun-
gen vor.  

  

Zeitraum 
Überschreitung, 

Luftqualitätspläne 
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2.2.1 Programme und Maßnahmenverordnungen 

Werden Überschreitungen von Grenzwerten und Zielwerten gemäß den Anlagen 
oder einer Verordnung nach § 3 Abs. 5 des Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) 
registriert, so sind diese in den entsprechenden Berichten (Tages-, Monats- bzw. 
Jahresberichte) auszuweisen. In einer Statuserhebung4 (§ 8 IG-L), die – abgese-
hen von Ausnahmefällen5 – bei einer Überschreitung eines Immissionsgrenzwer-
tes zu erstellen ist, sind u. a. die Verursacher zu eruieren und das voraussichtli-
che Sanierungsgebiet darzustellen. Aufbauend auf die Statuserhebung ist zur Er-
reichung der Ziele des IG-L (vgl. unter 2.2.3.) ein Programm (§ 9a IG-L) zu erar-
beiten, in dem Maßnahmen festzulegen sind, mit denen die Einhaltung der in 
§ 9a Abs. 1 IG-L genannten Grenzwerte gewährleistet werden kann. Auf Grund-
lage dieses Programms sind insbesondere Maßnahmen gemäß dem 4. Abschnitt 
des IG-L mit Verordnung (§§ 10 ff IG-L) zu erlassen. Daneben kann eine Vielzahl 
weiterer Maßnahmen im Programm enthalten sein, die nicht mit Maßnahmenver-
ordnung gemäß § 10 IG-L anzuordnen sind (vgl. § 9a Abs. 3 IG-L). Die gegen-
ständlichen Leitlinien haben primär jene Maßnahmen im Blick, die mit einer Maß-
nahmenverordnung angeordnet werden. 

Wie sich aus dem Wortlaut der Bestimmungen ergibt, ist in Bezug auf den jeweils 
relevanten Grenzwert zwischen Programmen und Maßnahmenverordnungen zu 
differenzieren. Während die Erstellung von Programmen bereits durch die Über-
schreitung von in den Anlagen oder einer Verordnung gemäß § 3 Abs. 5 IG-L 
festgelegten Grenzwerten ausgelöst wird, ist mit den im Programm grundgeleg-
ten und ergriffenen Maßnahmen die Einhaltung der in § 9a IG-L normierten 
Grenzwerte zu gewährleisten. In Bezug auf Maßnahmenverordnungen gemäß 
§ 10 IG-L kann in den Fällen von PM10 und NO2 somit der weniger strenge Grenz-
wert gemäß Luftqualitätsrichtlinie relevant sein. Daraus folgt, dass nicht nur für 
die Erstellung beziehungsweise Erlassung, sondern auch für die Aufhebung oder 
Änderung von Programmen und Maßnahmenverordnungen unterschiedliche 
Grenzwerte maßgeblich sind. 

 

2.2.2 Regelungen zu Sanierungsgebieten im IG-L 

Das Sanierungsgebiet ist bereits im Programm nach § 9a IG-L festzulegen. In 
den Maßnahmenverordnungen ist festzuhalten, in welchem Sanierungsgebiet 
beziehungsweise in welchem Teil davon die jeweilige Maßnahme gilt. Nach § 2 
Abs. 8 IG-L ist das Sanierungsgebiet jenes Gebiet, in dem die Emissionsquellen 
sind, die einen erheblichen Beitrag zu einer Überschreitung geleistet haben und 
für die im Programm Maßnahmen vorgesehen werden können. Das Sanierungs-
gebiet ist daher nicht notwendigerweise ident mit dem von den Grenzwertüber-
schreitungen betroffenen Gebiet. 

 

                                                      
4 https://www.umweltbundesamt.at/umweltthemen/luft/daten-luft/luft-statuserhebungen  
5 Störfälle, andere in absehbarer Zeit nicht wiederkehrende erhöhte Immissionen, Aufwirbelung von 

Partikeln nach der Ausbringung von Streusand, Streusalz oder Splitt auf Straßen im Winterdienst 
und Emissionen aus natürlichen Quellen. 

Ausweisung, 
Statuserhebung, 
Programm, 
Maßnahmen-
verordnungen 

Maßgebliche 
Grenzwerte 

Definition 
Sanierungsgebiet 

https://www.umweltbundesamt.at/umweltthemen/luft/daten-luft/luft-statuserhebungen
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2.2.3 Regelungen für die Aufhebung oder Änderung von Pro-
grammen und Maßnahmenverordnungen 

In § 9a IG-L sind in Umsetzung des Art. 23 der Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EG 
die Erzeugungsbedingungen für Maßnahmenprogramme geregelt. 

Explizite Festlegungen zur Aufhebung oder Änderung von Programmen und 
Maßnahmenverordnungen finden sich nicht im IG-L. Aus den im Gesetz grund-
gelegten Voraussetzungen für die Erstellung von Programmen und die Erlassung 
von Maßnahmenverordnungen kann aber auf die Voraussetzungen für ihre Auf-
hebung oder Änderung geschlossen werden. 

Programme sind alle drei Jahre in Bezug auf ihre Wirksamkeit zur Erreichung der 
Ziele des IG-L zu evaluieren und gegebenenfalls zu überarbeiten (§ 9a Abs. 6 
IG-L). Grundsätzlich ist die Aufhebung oder Änderung von Programmen daher 
durch Anpassung des Programms und den auf dessen Grundlage erlassenen 
Maßnahmenverordnungen möglich. Dabei sind nach dem Wortlaut der Bestim-
mung die in § 1 Abs. 1 Z 1 bis Z 3 IG-L festgelegten Ziele zu beachten, die auf 
den Zielen der Luftqualitätsrichtlinie basieren:  

Z 1: der dauerhafte Schutz der Gesundheit des Menschen, des Tier- und Pflan-
zenbestands, ihrer Lebensgemeinschaften, Lebensräume und deren Wechsel-
beziehungen sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Luftschadstoffen 
sowie der Schutz des Menschen vor unzumutbar belästigenden Luftschadstof-
fen; 

Z 2: vorsorgliche Verringerung der Immission von Luftschadstoffen und 

Z 3: die Bewahrung der besten mit nachhaltiger Entwicklung verträglichen Luft-
qualität in Gebieten, die bessere Werte für die Luftqualität aufweisen als die in 
den Anlagen 1, 2 und 5 oder in einer Verordnung gemäß § 3 Abs. 5 genannten 
Immissionsgrenz- und -zielwerte, sowie die Verbesserung der Luftqualität durch 
geeignete Maßnahmen in Gebieten, die schlechtere Werte für die Luftqualität 
aufweisen als die in den Anlagen 1, 2 und 5 oder in einer Verordnung gemäß § 3 
Abs. 5 genannten Immissionsgrenz- und -zielwerte. 

Die Zielbestimmung des IG-L hat programmatischen Charakter und somit kommt 
ihr als solche eine interpretationsleitende Bedeutung zu. Aus ihr kann zwar kein 
unmittelbarer Rechtsanspruch Einzelner abgeleitet werden, es werden aber öf-
fentliche Interessen definiert, an denen sich die Vollzugsbehörden zu orientieren 
haben. Die Ziele des IG-L dienen somit als Interpretationshilfe für die übrigen 
Bestimmungen des Gesetzes und sind daher auch bei der Auslegung des § 9a 
IG-L zu berücksichtigen. 

Der sich aufgrund des Wortlauts der Bestimmungen des IG-L eröffnende Raum 
für Interpretation soll im Folgenden durch die Empfehlung fachlich fundierter Kri-
terien für die Beurteilung, ob Maßnahmen geändert oder aufgehoben werden 
können, aufgefüllt werden. 

Ziele IG-L 

Programmatischer 
Charakter, 

auslegungsleitende 
Funktion 
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3 KRITERIEN UND DOKUMENTATION 

Um die Einhaltung der maßgeblichen Grenzwerte nach Aufhebung oder Ände-
rung von Maßnahmen zu gewährleisten sind u. a. folgende Faktoren entschei-
dend: 
1. die zeitliche Schwankungsbreite der Immissionsbelastung;  
2. die zukünftige Emissionsentwicklung; 
3. die zukünftige Entwicklung der Hintergrundbelastung; 
4. der Beitrag der Maßnahmen im Sanierungsgebiet zur Reduktion der Belas-

tung beziehungsweise die Änderung der Belastung durch die Aufhebung der 
Maßnahmen. 

Für diese Faktoren werden in Kapitel 3.1 Kriterien vorgeschlagen, anhand derer 
die Wirkung einer Aufhebung oder Änderung von Maßnahmen geprüft werden 
kann. Die Überprüfung der Einhaltung der nachfolgend angeführten Kriterien soll 
daher auch sicherstellen, dass die Einhaltung der maßgeblichen Grenzwerte 
nachhaltig gewährleistet werden kann und die Zielerreichung nicht gefährdet 
wird. 

In Kapitel 3.2 findet sich ein Vorschlag, wie die Prüfung dokumentiert werden 
sollte.  

 

 

3.1 Kriterien 

3.1.1 Zeitpunkt der letzten Überschreitung 

Es sollte der Zeitraum betrachtet werden, seitdem keine Überschreitungen der 
maßgeblichen Grenzwerte mehr aufgetreten sind.  

Luftschadstoffe unterliegen unterschiedlichen Abhängigkeiten hinsichtlich wech-
selnder meteorologischer Bedingungen. Während die Meteorologie großen Ein-
fluss auf die Konzentration von Feinstaub PM10 haben kann, sind die Auswirkun-
gen auf NO2 geringer. Da die Zeiträume für die Entwicklung der Emissionssitua-
tion bei PM10 und NO2 unterschiedlich ausfallen, wird auch bei der Empfehlung 
von Richtwerten für den Zeitpunkt der letzten Überschreitung entsprechend dif-
ferenziert. 

Bei PM10 werden insbesondere aufgrund der erhöhten Einflussnahme meteoro-
logischer Rahmenbedingungen fünf aufeinanderfolgende Jahre vorgeschlagen, 
in denen keine Überschreitung der maßgeblichen Grenzwerte aufgetreten ist. 

Bei NO2 ist die – auch meteorologisch – jährliche bedingte Variabilität deutlich 
geringer als bei PM10. Zudem wird NO2 vom Verkehr dominiert, dessen Beitrag 
zur Belastung sehr gut berechenbar ist. Für den Jahresmittelwert von NO2 wird 
daher ein dreijähriger Zeitraum ohne Überschreitung vorgeschlagen.  
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3.1.2 Belastungsänderung durch Aufhebung oder Änderung der 
Maßnahmen 

Programme und Maßnahmenverordnungen umfassen meist zahlreiche Maßnah-
men, von denen bei einigen die Wirkung gut und einfach quantifizierbar ist, bei 
anderen ist das jedoch nicht der Fall. Dies einerseits, da zum Beispiel Emissions-
berechnungen für diffuse Quellen erhebliche Unsicherheiten und starke jährliche 
Schwankungen aufweisen und andererseits, weil sich oft nicht der Zustand vor 
Einführung der Maßnahme nach deren Aufhebung wiedereinstellen wird. So 
kann davon ausgegangen werden, dass zum Beispiel bei Aufhebung eines Fahr-
verbots für alte Fahrzeuge die bestehende Flotte nicht wieder gegen ältere Fahr-
zeuge getauscht oder neue Straßenbahnverbindungen nicht wieder eingestellt 
würden. Sehr wohl können aber beispielsweise Fahrten mit alten Fahrzeugen in 
den ehemaligen, von einer Maßnahmenverordnung umfassten Teilen des Sanie-
rungsgebiets stattfinden, die zuvor nicht erlaubt waren.  

Es sollte daher für alle relevanten Maßnahmen abgeschätzt werden, welcher Ef-
fekt auf die Immissionsbelastung durch die Aufhebung oder Änderung der Maß-
nahme eintritt und wie groß dieser Effekt sein kann.  

 

3.1.3 Variabilität der Belastung 

Die PM10- beziehungsweise NO2-Belastung kann an einem Standort von Jahr zu 
Jahr deutlich variieren. Eine Analyse der Gründe für die Entwicklung der PM10-
Belastung der letzten Jahre konnte allerdings keine eindeutige Ursache eruieren 
(UMWELTBUNDESAMT 2017a, b). Es scheint sich vielmehr um ein Zusammenspiel 
der Emissionen auf verschiedenen räumlichen Skalen, der meteorologischen Va-
riabilität und des Einflusses von Fernverfrachtung zu handeln. Bei der Einschät-
zung, ob die maßgeblichen Grenzwerte zukünftig sicher eingehalten werden, ist 
diese Variabilität zu berücksichtigen. 

 

3.1.4 Entwicklung der Emissionen 

Die zukünftige Entwicklung der Emissionen in dem für die Belastungssituation 
relevanten Gebiet für das Jahr der geplanten Aufhebung oder Änderung der Maß-
nahme sowie die Jahre danach sollten ebenfalls berücksichtigt werden. Dabei 
sind auch Änderungen durch geplante Projekte zu berücksichtigen, zum Beispiel 
im Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen. 

Bei einer Projektion auf regionaler Ebene wäre darzulegen, auf welchen Daten 
und Annahmen diese beruht (siehe dazu auch das EMEP/EEA Guidebook 2016 
zu Projektionen, EMEP/EEA 2016).  

Für die nationalen Emissionen (u. a. von NOx und PM2,5) werden vom Umwelt-
bundesamt alle zwei Jahre Projektionen erstellt und veröffentlicht (UMWELT-
BUNDESAMT 2017d).  

Zustand vor 
Einführung 

Maßnahme? 

Effekt auf Belastung 

Annahmen zu 
Projektionen 
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Bei einer eventuellen Berechnung von Verkehrsemissionen ist der jeweilige 
Stand der Technik zu verwenden wie beispielsweise das jeweils neueste Hand-
buch der Emissionsfaktoren (HBEFA6). Darüber hinaus sollten neue Erkennt-
nisse aus Emissionsmessungen berücksichtigt werden. Die Daten für die regio-
nalen Projektionen sollen, wenn möglich, mit denen der österreichweiten Szena-
rien konsistent sein. 

Für die Entwicklung der PM-Belastung ist in einigen Gebieten auch die Entwick-
lung der regionalen Hintergrundbelastung von Relevanz, die wiederum durch 
Fernverfrachtung aus dem Ausland beeinflusst wird. Hier können Modellrechnun-
gen auf internationaler Ebene7 sowie die Entwicklung der EU-Gesetzgebung An-
haltspunkte für die Abschätzung der zukünftigen PM-Hintergrundbelastung bie-
ten. 

 

3.1.5 Trend der Belastung, Überschreitungen 

Der Trend der Belastung und damit auch der Überschreitungen sollte berücksich-
tigt werden, auch wenn die Betrachtung der Vergangenheit nicht notwendiger-
weise Rückschlüsse auf die Zukunft erlaubt. Allerdings zeigen wesentliche Quel-
len wie der Verkehr, Raumwärme, Industrie und Ferntransport zumeist eine kon-
tinuierliche Abnahme und es ist durch nationale und internationale Gesetzgebung 
bei den wesentlichen Quellgruppen generell von einem weiteren Rückgang der 
Emissionen auszugehen. Für die Vergangenheit wird davon ausgegangen, dass 
der Belastungstrend statistisch signifikant fallend war. Für den zukünftigen Trend 
der Belastung sollte ein zumindest gleichbleibender Trend erwartet werden, wo-
bei begründet werden sollte, warum mittelfristig mit keinem ansteigenden Trend 
gerechnet wird.  

Als Hilfsmittel bei der Trendanalyse kann ein Mann-Kendall-Test verwendet wer-
den, siehe Anhang (Abschnitt 5.3).  

Unterstützend dabei ist die Kenntnis der Gründe für die spezifische Entwicklung 
der Belastung in der Vergangenheit (siehe auch Kapitel 3.1.3 sowie die Analysen 
der PM10-Belastung, UMWELTBUNDESAMT 2017a, 2017b, 2017c). Für die Trenda-
nalyse sollten zumindest zehn Jahre betrachtet werden, da erst dann die in Ka-
pitel 5.3 im Anhang angeführten statistischen Parameter verfügbar sind.  

 

3.1.6 Gesamtbetrachtung der Einhaltung der Kriterien  

Aus den Kapiteln 3.1.1 bis 3.1.5 lässt sich folgende Gesamtbetrachtung der Kri-
terien für die Aufhebung oder Änderung von Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Einhaltung der maßgeblichen Grenzwerte ableiten: 
1. Die gesamte Änderung der Immissionsbelastung durch Aufhebung oder Än-

derung der Maßnahme wurde für das Jahr, in dem die Änderung wirksam 
wird, sowie die Jahre danach berechnet oder fachkundig eingeschätzt.  

2. Die meist meteorologisch bedingte Schwankungsbreite der Immissionsbelas-
tung wird berücksichtigt. 

                                                      
6 www.hbefa.net  
7 https://ec.europa.eu/environment/air/clean_air/outlook.htm  

Mann-Kendall-Test 

Studie Analyse, 
Entwicklung, 
Belastung 

http://www.hbefa.net/
https://ec.europa.eu/environment/air/clean_air/outlook.htm
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3. Es besteht kein begründbares Risiko, dass bei einer gänzlichen oder teilwei-
sen Aufhebung einer Maßnahme die Einhaltung der maßgeblichen Grenz-
werte nicht mehr gewährleistet werden kann und es zu einer Umkehr des ab-
nehmenden Trends der Immissionsbelastung kommt. 

4. Als Richtwerte, wie lange die maßgeblichen Grenzwerte bei PM10 beziehungs-
weise NO2 bereits unterschritten sein sollen, können fünf Jahre beziehungs-
weise drei Jahre herangezogen werden.  

5. Der Trend der Emissionen in dem für die Belastungssituation relevanten Ge-
biet bleibt nach Maßgabe einer Beurteilung (siehe Kapitel 3.1.4) weitgehend 
gleich oder geht weiter zurück. 

Zu beachten ist, dass es sich bei den empfohlenen Kriterien um ein bewegliches 
System handelt, das im Rahmen einer gutachterlichen Prüfung des Einzelfalls 
zur Anwendung gelangen kann. Abweichungen von einzelnen Kriterien im Rah-
men der Gesamtbetrachtung sollten begründet werden. 
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3.2 Dokumentation 

Die Analysen, mit denen die Einhaltung der Kriterien überprüft wird, sowie das 
Ergebnis der Prüfung sollten in einem Bericht beziehungsweise Gutachten (es 
empfiehlt sich, dieses im Rahmen der Evaluierung eines Programms durchzu-
führen) zusammengefasst und veröffentlicht werden. 

Der Bericht beziehungsweise das Gutachten sollten daher folgende Informatio-
nen beziehungsweise Kapitel enthalten: 
 Beschreibung der Ausgangssituation: 
 Grenzwertüberschreitungen und deren Verursacher; 
 Maßnahmenverordnungen und -programme; 
 Entwicklung der Belastung. 

 Überprüfung der Einhaltung der Kriterien: 
 Zeitpunkt der letzten Überschreitung; 
 Trend der Belastung und Projektionen; 
 Entwicklung der Emissionen; 
 Änderung der Belastung durch Aufhebung von Maßnahmen. 

 Änderung des räumlichen Belastungsbildes;8 
 Bestehendes Überwachungsregime;9 
 Zusammenfassende Bewertung und Schlussfolgerungen. 
 

 

                                                      
8 Bedingt durch Wirkung von Maßnahmen, aber auch durch andere Entwicklungen (z. B. durch den 

Neubau von Straßen, Änderungen in der Heizungsstruktur, Stilllegung oder Sanierung von Anla-
gen) kann sich das Belastungsbild verschieben, bzw. kann es neben der höchstbelasteten Mess-
stelle noch weitere Belastungsschwerpunkte geben. Es sollte daher vor Aufhebung oder Änderung 
von Maßnahmen dokumentiert werden, ob sich das Belastungsbild ändert. 

9 Durch die Ämter der Landesregierungen werden verschiedene Überwachungsmaßnahmen routi-
nemäßig durchgeführt, die für die Annahmen zentraler Aussagen von Relevanz sind. Dies können 
z. B. die Entwicklung der Verkehrszahlen, der Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs, die Ent-
wicklung des Modal Split, die Tauschrate alter Heizungsanlagen oder die Entwicklung der sektora-
len Emissionen sein. Es sollte daher dokumentiert werden, welche dieser Überwachungsmaßnah-
men herangezogen werden.  
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Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, betreffend die Kriterien für die 
Beurteilung, ob eine PM10-Grenzwertüberschreitung auf Aufwirbelung von 
Partikeln nach Ausbringung von Streusalz oder Streusplitt zurückzuführen ist 
(BGBl. II Nr. 131/2012). 
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Schutz vor Immissionen durch Luftschadstoffe, mit dem die Gewerbeordnung 
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Maßnahmenverordnungen der Bundesländer 

Burgenland 

VO LGBl. Nr. 2/2017: Verordnung des Landeshauptmannes von Burgenland vom 
12. Jänner 2017, mit der Maßnahmen zur Verringerung der Immission des 
Luftschadstoffes PM10 nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft getroffen werden 
(IG-L Maßnahmenkatalog 2016).  

 

Kärnten 

VO LGBl. Nr. 4/2006 i. d. g. F.: Verordnung des Landeshauptmannes vom 10. Jänner 
2006, mit der zum Immissionsschutz gegen PM10 ein Maßnahmenkatalog für die 
Landeshauptstadt Klagenfurt nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft erlassen 
wird (PM10-Maßnahmenkatalog Klagenfurt).  

VO LGBl. Nr. 63/2009 i. d. g. F.: Verordnung des Landeshauptmannes von Kärnten vom 
10. November 2009, mit der zur Verringerung der Immission des Luftschadstoffes 
NO2 nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) Maßnahmen für die 
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee angeordnet werden (NO2-
Maßnahmenverordnung Klagenfurt). 
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Niederösterreich 

VO LGBl. Nr. 97/2006 i. d. g. F.: NÖ Sanierungsgebiets- und Maßnahmenverordnung 
Feinstaub (PM10).  

 

Oberösterreich 

VO LGBl. Nr. 115/2003 i. d. g. F.: Verordnung des Landeshauptmanns von 
Oberösterreich, mit der emissionsmindernde Maßnahmen für die Stadtgebiete 
Linz und Steyregg erlassen werden. 

VO LGBl. Nr. 101/2008 i. d. g. F.: Verordnung des Landeshauptmanns von 
Oberösterreich, mit der eine immissionsabhängige 
Geschwindigkeitsbeschränkung für eine Teilstrecke der A 1 West Autobahn 
angeordnet wird. 

VO LGBl. Nr. 2/2015 i. d. g. F.: Verordnung des Landeshauptmanns von Oberösterreich, 
mit der ein emissionsabhängiges Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge für eine 
Teilstrecke der A 1 West Autobahn angeordnet wird. 

VO LGBl. Nr. 3/2020: Verordnung des Landeshauptmanns von Oberösterreich, mit der 
Mindestemissionsstandards für den Betrieb von Taxifahrzeugen in Teilen des 
Stadtgebiets von Linz angeordnet werden. 

 

Salzburg 

VO LGBl. Nr. 25/2015 i. d. g. F.: Verordnung des Landeshauptmannes von Salzburg 
vom 2. März 2015, mit der eine immissionsabhängige 
Geschwindigkeitsbeschränkung für eine Teilstrecke der West Autobahn 
angeordnet wird (West Autobahn-Geschwindigkeitsbeschränkungsverordnung 
2015). 

VO LGBl. Nr. 26/2015 i. d. g. F.: Verordnung des Landeshauptmannes von Salzburg 
vom 2. März 2015, mit der eine immissionsabhängige 
Geschwindigkeitsbeschränkung für eine Teilstrecke der Tauern Autobahn 
angeordnet wird (Tauern Autobahn-Geschwindigkeitsbeschränkungs-Verordnung 
2015). 

 

Steiermark 

VO LGBl. Nr. 58/1993 i. d. g. F. 53/2011: Verordnung der Steiermärkischen 
Landesregierung vom 17. Mai 1993, mit der ein Entwicklungsprogramm für die 
Reinhaltung der Luft erlassen wird. 

VO LGBl. Nr. 2/2012 i. d. g. F.: Verordnung des Landeshauptmannes von Steiermark 
vom 17. Jänner 2012, mit der Maßnahmen zur Verringerung der Emission von 
Luftschadstoffen nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft angeordnet werden 
(Stmk. Luftreinhalteverordnung 2011). 

VO LGBl. Nr. 117/2014 i. d. g. F.: Verordnung des Landeshauptmannes von Steiermark 
vom 29. Oktober 2014, mit der eine immissionsabhängige 
Geschwindigkeitsbeschränkung auf Teilstrecken der A 2 Süd Autobahn und der 
A 9 Pyhrn Autobahn angeordnet wird (VBA-Verordnung – IG-L Steiermark). 
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VO LGBl. Nr. 8/2017: Verordnung des Landeshauptmannes von Steiermark vom 
16. Jänner 2017, mit der eine permanente Geschwindigkeitsbeschränkung auf 
der A 2 im Bereich Feldkirchen festgelegt wird (IG-L VO Feldkirchen). 

 

Tirol 

VO LGBl. Nr. 64/2010 i. d. g. F.: Verordnung des Landeshauptmannes vom 27. Oktober 
2010, mit der auf der A 12 Inntal Autobahn ein Nachtfahrverbot für 
Schwerfahrzeuge erlassen wird. 

VO LGBl Nr. 145/2014: Verordnung des Landeshauptmannes vom 17. November 2014, 
mit der für bestimmte Abschnitte der A 12 Inntal Autobahn und der A 13 Brenner 
Autobahn eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 100 km/h festgesetzt wird 
(IG-L-Geschwindigkeitsbeschränkungsverordnung). 

VO LGBl. Nr. 43/2016 i. d. g. F.: Verordnung des Landeshauptmannes vom 18 Mai 
2016, mit der auf der A 12 Inntal Autobahn ein Fahrverbot für schadstoffreiche 
Schwerfahrzeuge verordnet wird (Euroklassenfahrverbote-Verordnung). 

VO LGBl. Nr. 44/2016 i. d. g. F.: Verordnung des Landeshauptmannes vom 18 Mai 
2016, mit der auf der A 12 Inntal Autobahn ein sektorales Fahrverbot verordnet 
wird (Sektorales Fahrverbot-Verordnung). 

 

Vorarlberg 

VO LGBl. Nr. 38/2004: Verordnung des Landeshauptmannes über einen 
Maßnahmenkatalog nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft für den Verkehr in 
Feldkirch (IG-L-Maßnahmenkatalog-VO – Verkehr). 

VO LGBl. Nr. 34/2005: Verordnung des Landeshauptmannes über einen 
Maßnahmenkatalog nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft für den Verkehr in 
Feldkirch (IG-L Maßnahmenkatalog-VO – Verkehr).  

VO LGBl. Nr. 52/2005: Verordnung des Landeshauptmannes von Vorarlberg über einen 
Maßnahmenkatalog nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft für den Verkehr in 
Dornbirn (IG-L-Maßnahmenkatalog – Dornbirn). 

 

Wien 

VO LGBl. Nr. 47/2005 2016 i. d. g. F.: Verordnung des Landeshauptmannes von Wien, 
mit der Maßnahmen zur Verringerung der Immission der Luftschadstoffe PM10 
und NO2 nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft getroffen werden (IG-L-
Maßnahmenkatalog 2005). 
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5 ANHANG: MAßNAHMENVERORDNUNGEN UND 
SANIERUNGSGEBIETE 

5.1 PM10-Maßnahmenverordnungen und Sanierungsgebiete 

Der aktuelle Stand (Oktober 2020) der PM10-Maßnahmenverordnungen in Öster-
reich ist in Tabelle 1 angeführt. Abbildung 1 zeigt die entsprechende Karte der 
Sanierungsgebiete. 
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Tabelle 1: Aktuelle Maßnahmenverordnungen für PM10 (Stand Oktober 2020. Quelle: Umweltbundesamt). 

Bundesland Maßnahme Maßnahmenverordnung Sanierungsgebiet 

Burgenland Anwendung des Standes der Technik bei der Ausbringung von Gülle LGBl. Nr. 2/2017 Burgenland ausg. einige Gemeinden 
und Waldflächen Verbot bestimmter Streumittel 

Maßnahmen bei Schüttgütern und Gärrückständen 

Fahrverbot für Euro 0, I, II Lkw (gestaffelte Einführung) 

Verbot von Heizöl leicht 

Kärnten 30 km/h im Innenstadtgebiet, Fahrverbot – Unterbindung des Durchzugsver-
kehrs im Innenstadtbereich 

LGBl. Nr. 4/20062 i. d. g. F. Katastralgemeinde Klagenfurt 

NÖ Verbot bestimmter Streumittel LGBl. Nr. 97/2006 i. d. g. F. Sanierungsgebiet Waldviertel 
Sanierungsgebiet Mostviertel 
Sanierungsgebiet NÖ Mitte 
Sanierungsgebiet Weinviertel 
Sanierungsgebiet Industrieviertel  
Sanierungsgebiet Wiener Umland   
jeweils best. Gemeinden 

Maßnahmen bei Schüttgütern und Gärrückständen 

Maßnahmen für die Landwirtschaft 

Fahrverbot für Euro 0, I, II Lkw (gestaffelte Einführung) Sanierungsgebiet Wiener Umland 
(best. Gemeinden) 

OÖ Emissionsmindernde Maßnahmen für die voestalpine LGBl. Nr. 115/2003 i. d. g. F. Stadtgebiet Linz (ausg. einzelne Ka-
tastralgemeinden), Steyregg  

Steiermark Geschwindigkeitsbeschränkungen (VBA) auf Autobahnen (A 2, A 9) auf 
100 km/h (auch für NO2) 

LGBl. Nr. 117/2014 i. d. g. F. Autobahnkorridore A 2, A 9 

permanente Geschwindigkeitsbeschränkung von 100 km/h auf der A 2  LGBl. Nr. 8/2017 A 2 bei Feldkirchen 

Stmk. Luftreinhalteverordnung 2011:  

Fahrbeschränkungen für Schwerfahrzeuge in allen Sanierungsgebieten; Fahr-
beschränkungen für Taxis in Graz, Regelungen für den Winterdienst, Verwen-
dungsbeschränkung von Heizöl leicht, Lagerung von Gülle, Ausbringung von 
Gülle, Verbot von Laubbläsern und Laubsaugern 

LGBl. Nr. 2/2015 i. d. g. F. Sanierungsgebiet „Großraum Graz“,  
Sanierungsgebiet „Aichfeld“  
Sanierungsgebiet „Zentrale Mur-Mürz-
Furche“,  
Sanierungsgebiet „Außeralpine Steier-
mark“  
(jeweils best. Gemeinden) 

Stadtgebiet Graz, Leibnitz 



 

 

Leitlinien Aufhebung von M
aßnahm

en nach IG
-L – Anhang: M

aßnahm
enverordnungen und Sanierungsgebiete  

U
m

w
eltbundesam

t 
 R

EP-0750, W
ien 2020 

21 

 

Bundesland Maßnahme Maßnahmenverordnung Sanierungsgebiet 
Vorarlberg Geschwindigkeitsbeschränkung von 100 km/h auf der A 14, von 50 km/h auf 

Landesstraßen 
LGBl. Nr. 52/2005 Teile des Stadtgebiets von Dornbirn 

Geschwindigkeitsbeschränkung von 100 km/h auf der A 14, von 50 km/h auf 
allen Landesstraßen in Feldkirch 

LGBl. Nr. 34/2005 Gemeindegebiet Feldkirch 

Wien Ausweitung der Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 km/h auf Gemein-
destraßen 

LGBl. Nr. 47/2005 i. d. g. F. 
 

Wien 

Verbot von Heizöl leicht  

Fahrverbot für Lkw vor Euro 3 
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Abbildung 1 zeigt die Sanierungsgebiete für PM10 entsprechend der in Tabelle 1 
angeführten Maßnahmenverordnungen gemäß IG-L. Der aktuelle Stand ist auch 
auf dem Web-Gis-Portal10 des Umweltbundesamtes zu finden. 

 

 
Quelle: Umweltbundesamt  

 

 

5.2 NO2-Sanierungsgebiete 

Tabelle 2 zeigt die aktuellen Maßnahmenverordnungen (Oktober 2020) für NO2, 
Abbildung 2 die entsprechende Karte. 

Ein Teil der PM10-Maßnahmenverordnungen in der Steiermark und Vorarlberg 
betreffen auch NO2 (Tabelle 1). 

Die Maßnahmenverordnung für Wien betrifft PM10 und NO2.  

                                                      
10 https://secure.umweltbundesamt.at/webgis-portal/luft/Sanierungsgebiete.xhtml  

Abbildung 1: 
 PM10-Sanierungs-

gebiete in Österreich 
(Stand: Oktober 2020). 

https://secure.umweltbundesamt.at/webgis-portal/luft/Sanierungsgebiete.xhtml
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Tabelle 2: Maßnahmenverordnungen gemäß IG-L für NO2  
(Stand: Oktober 2018. Quelle: Umweltbundesamt). 

Bundesland Maßnahme Verordnung Sanierungsgebiet 

Kärnten Geschwindigkeitsbeschränkung VBA auf 
der A 2,  
Fahrverbot – Unterbindung des Durch-
zugsverkehrs im Innenstadtbereich 

LGBl. Nr. 63/2009 
i. d. g. F. 

Teilstrecke A 2 
Katastralgemeinde Klagenfurt 

OÖ Geschwindigkeitsbeschränkung (VBA) auf 
der A 1 

LGBl. Nr. 101/2008 
i. d. g. F. 

Teilstrecke A 1 

Fahrverbote für ältere Lkw LGBl. Nr. 2/2015 
i. d. g. F. 

Teilstrecke A 1 

Mindestemissionsstandards für den Be-
trieb von Taxifahrzeugen 

LGBl. Nr. 3/2020 Teilgebiet von Linz 

Salzburg Tauern Autobahn-Geschwindigkeitsbe-
schränkungs-Verordnung 2015 (mittels 
VBA) 

LGBl. Nr. 26/2015 
i. d. g. F. 

Teilstrecke A 10 

West Autobahn-Geschwindigkeitsbe-
schränkungsverordnung 2015 (mittels 
VBA) 

LGBl. Nr. 25/2015 
i. d. g. F. 

Teilstrecke A 1 

Steiermark Siehe PM10 (Tabelle 1) LGBl. Nr. 2/2012, 
letzte Änderung LGBl. 
Nr. 116/2014 

Großraum Graz 

Siehe PM10 (Tabelle 1) LGBl. Nr. 117/2014 
i. d. g. F. 

Autobahnkorridore A 2, A 9 

Tirol Fahrverbot für schadstoffreiche Schwer-
fahrzeuge 

LGBl. Nr. 43/2016 
i. d. g. F. 

Teilstrecke A 12 

Nachtfahrverbot für Schwerfahrzeuge  LGBl. Nr. 64/2010 
i. d. g. F. 

Teilstrecke A 12 

Permanente Geschwindigkeitsbeschrän-
kung von 100 km/h auf der A 12 und der 
A 13 

LGBl. Nr. 145/2014 Teilstrecken A 12, A 13 

Verbot des Transports bestimmter Güter 
im Fernverkehr (sektorales Fahrverbot) 

LGBl. Nr. 44/2016 
i. d. g. F. 

Teilstrecke A 12 

Vorarlberg Geschwindigkeitsbeschränkung von 
50 km/h auf der L 190, Fahrverbot für 
Schwerfahrzeuge 

LGBl. Nr. 38/2004 Planliche Darstellung, im Amt 
der Vorarlberger Landesregie-
rung verfügbar 

Siehe PM10 (Tabelle 1) LGBL. Nr. 34/2005 Gemeindegebiet Feldkirch 

Wien Siehe PM10 (Tabelle 1) LGBl. Nr. 47/2005 
i. d. g. F. 

Wien 

 

Abbildung 2 zeigt die Sanierungsgebiete für NO2 entsprechend der in Tabelle 2 
angeführten Maßnahmenverordnungen gemäß IG-L. Der aktuelle Stand ist auch 
auf dem Web-GIS-Portal11 des Umweltbundesamtes zu finden. 

  

                                                      
11 https://secure.umweltbundesamt.at/webgis-portal/luft/Sanierungsgebiete.xhtml  

https://secure.umweltbundesamt.at/webgis-portal/luft/Sanierungsgebiete.xhtml
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Quelle: Umweltbundesamt  

 

 

5.3 Trendanalyse 

Als Beispiele werden Abbildung 3 und Tabelle 3 angeführt (FMI 2002). Für diesen 
Test wurde vom Finnischen Meteorologie Institut (FMI) eine einfach zu bedie-
nende Excel-Datei entwickelt, die kostenlos zur Verfügung gestellt wird.12 Mit die-
sem Test kann der Trend einer Zeitreihe statistisch analysiert werden, d. h. es 
wird die Nullhypothese, dass die Messwerte eine zufällige Verteilung haben, mit 
der Alternativhypothese einer kontinuierlichen monotonen Zu- oder Abnahme 
verglichen. Falls für die Zeitreihe weniger als zehn Jahre beziehungsweise Da-
tenpunkte verfügbar sind, kann nur eine vereinfachte statistische Auswertung er-
stellt werden. Bei zehn oder mehr Datenpunkten werden mit Hilfe der Sen-Me-
thode die Steigung und der Achsenabschnitt der Regressionsgerade ermittelt. 
Auch werden diese Parameter für die 99 % und 95 % Konfidenzintervalle der Re-
gressionsgerade berechnet. Ebenso werden die Residuen zwischen den Mess-
werten und der Regressionsgerade dargestellt. Eine detaillierte Beschreibung 
der statistischen Parameter und Berechnungen findet sich in der Dokumentation 
der Excel-Datei (FMI 2002). 

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Trend der NO2-Jahresmittelwerte von 
2005 bis 2017 an einer Messstelle in Tirol, die Regressionsgerade, die Residuen 
gegenüber den Messwerten sowie die 99 % und 95 % Konfidenzintervalle der 
Regressionsgerade. Die entsprechenden Zahlenwerte sowie weitere statistische 
Parameter und eine Erläuterung der Werte sind in Tabelle 3 angeführt.  

 

  

                                                      
12 https://en.ilmatieteenlaitos.fi/makesens  

Abbildung 2: 
 NO2-Sanierungsgebiete 

in Österreich (Stand: 
Oktober 2020). 

https://en.ilmatieteenlaitos.fi/makesens
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Quelle: Umweltbundesamt, FMI 2002  

 

 

Statistik Regressionsgerade 

Tabelle 3: Statistische Parameter der NO2-Datenreihe Wörgl Stelzhamerstraße  
(Quelle: Umweltbundesamt, FMI 2002). 

Parameter Wert, Ergebnis Erläuterung 
Jahre 2005–2017  

n 13 Anzahl der Messwerte 

Test Z – 3,23 Test für die Steigung, negativ bei negativer 
Steigung, positiv bei positiver Steigung 

Signifikanz 
α = 0,01 

Signifikanzniveau des Test für die Steigung 
der Regressionsgerade (entweder 0,001 d. h. 
99,9 %, 0,01, d. h. 99 %, 0,05, d. h. 95 % oder 
0,1, d. h. 90 %) 

Q (Steigung) – 0,8 Steigung der Regressionsgerade 

Qmin 99 % Konfidenzintervall – 1,1 

Steigung der Geraden des entsprechenden 
Konfidenzintervalls 

Qmax 99 % Konfidenzintervall – 0,3 

Qmin 95 % Konfidenzintervall – 1,1 

Qmax 95 % Konfidenzintervall – 0,4 

B (Achsenabschnitt – 1987) 50,5 Achsenabschnitt der Regressionsgerade 

Bmin 99 % Konfidenzintervall 57,9 

Achsenabschnitte der Regressionsgerade des 
entsprechenden Konfidenzintervalls 

Bmax 99 % Konfidenzintervall 37,4 

Bmin 95 % Konfidenzintervall 56,7 

Bmax 95 % Konfidenzintervall 39,1 
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Abbildung 3:  
NO2-Jahresmittelwerte 
der Station Wörgl 
Stelzhamerstraße sowie 
Sens-Schätzung der 
Regressionsgerade und 
die Residuen  
(Quelle: Umweltbundes-
amt, FMI 2002).  



Nach Grenzwertüberschreitungen bei PM10, NO2 und Benzo(a)pyren 

wurden in einigen Bundesländern Programme und 

Maßnahmenverordnungen nach Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) 

erlassen. Wie bei der Aufhebung oder Änderung dieser Maßnahmen 

vorgegangen werden kann, dafür hat das Umweltbundesamt im Auftrag 

des BMK und in Zusammenarbeit mit Ämtern der Landesregierungen 

Kriterien vorgeschlagen und darauf aufbauend Leitlinien erarbeitet. Diese 

Kriterien umfassen eine Abschätzung der Änderung der 

Immissionsbelastung, eine Berücksichtigung der meteorologisch 

bedingten Schwankungsbreite, eine Abschätzung des Risikos der 

Nichteinhaltung des Grenzwerts und Anstiegs der Belastung sowie eine 

Betrachtung des Trends der Emissionen. Für die Analysen und das Ergebnis 

der Kriterienprüfung sehen die Leitlinien die Dokumentation in einem 

Bericht oder in einem Gutachten vor.
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